
Europa-Universität Viadrina 
Wahlergebnis Wintersemester 2023/24 

 

Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 

Hochschulwahlkreis 
 

Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis 4.888 

Abgegebene Stimmzettel 130 
Ungültige Stimmzettel 4 

Gültige Stimmen insgesamt 126 

Wahlbeteiligung 2,7 % 

 
Zahl der auf die einzelnen Bewerber*innen entfallenen Stimmen und Wahlergebnis: 

Einzelbewerber*in 

Kraft Katja 126 gewählt 
 

Gewählt zur Bestellung durch den Präsidenten mit Wirkung zum 1. Januar 2024 für 4 Jahre. 
 

Stellvertreterinnen der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten 

Hochschulwahlkreis 
 

Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis 4.888 

Abgegebene Stimmzettel 131 

Ungültige Stimmzettel 5 
Gültige Stimmen insgesamt 207 

Wahlbeteiligung 2,8 % 

 
Zahl der auf die einzelnen Bewerber*innen entfallenen Stimmen und Wahlergebnis: 

Einzelbewerber*in 

Priebus Sonja 85 1. Stellvertreterin 

Bonin Sara Marta 73 2. Stellvertreterin 

Diers Skarla 49 
nachrückende 
Stellvertreterin 

 
Gewählt zur Bestellung durch den Präsidenten mit Wirkung zum 1. Januar 2024 für 4 Jahre. 
 
Scheidet die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte insbesondere durch begründeten Rücktritt oder 
durch Ausscheiden aus der Universität aus, so rücken die Stellvertreterinnen der Reihenfolge nach 
in die Position der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten, jedoch nicht automatisch in das Be-
schäftigungsverhältnis, nach. 
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Senat 

Gruppe der Hochschullehrenden der Wirtschaftswissenschaftlichen  

Fakultät 
(Mehrheitswahl, 2 Sitze) 
 

Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis 31 

Abgegebene Stimmzettel 12 

Ungültige Stimmzettel 0 

Gültige Stimmen insgesamt 19 
Wahlbeteiligung 38,7 % 

 
Zahl der auf die einzelnen Bewerber*innen entfallenen Stimmen und Wahlergebnis: 

Einzelbewerber*in 

Prof. Dr. Weinhardt Felix 12 gewählt 
 

Gewählt mit Wirkung zum Wintersemester 2023/24 für 2 Jahre.

 
 
Gemäß § 22 Absatz 1 der Wahlordnung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) kann jede 
oder jeder Wahlberechtigte und der Zentrale Wahlausschuss binnen einer Frist von 10 Tagen, vom 
Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses gerechnet, die Wahl durch Einspruch anfechten. 
 
 
Frankfurt (Oder), 30. November 2023 
 
Die Wahlleitung 
i.A. Beatrix Eckert  


